
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 04.06.2019 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 009-19       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Stadtrat  04.07.2019     

 

 

 

Betreff: 

 

 

Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung der Calbenser 

Wohnungsbaugesellschaft mbH 

 

 

 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt, dass in die Gesellschafterversammlung der 

CWG mbH außer dem Bürgermeister als geborenes  Mitglied die nachfolgend genannten 

weiteren Vertreter in die Gesellschafterversammlung der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft 

mbH entsandt werden: 

 

 

 

………………………………….. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

 
 öffentlich 
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Verwaltung 

 

Frau Isabel Jaekel 

 

Frau Katrin Müller 

 

Frau Nancy Ittenson 

 

Frau Anja Wagus 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

 

Die Gesellschafterversammlung der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH besteht  

laut § 6 Ziff. 6.1. Gesellschaftsvertrag der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH vom 

24.06.2010 aus dem Bürgermeister als geborenes Mitglied und 10 weiteren Vertretern, welche 

vom Stadtrat entsandt werden. 

 

Gemäß § 131 Abs. 1 KVG LSA sind die Vertreter der Gemeinde in der 

Gesellschafterversammlung der CWG mbH  einvernehmlich zu bestimmen, kommt eine 

Einigung über deren Entsendung nicht zustande, finden die Vorschriften über das Verfahren 

zur Bildung und Zusammensetzung beschließender Ausschüsse des Gemeinderates nach § 47 

KVG LSA Anwendung. 

 

Die Mitgliedschaft der Vertreter der Kommune endet, soweit durch Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist, mit ihrem Ausscheiden aus dem Haupt- oder Ehrenamt der Kommune.  

 

Die Entsendung der weiteren Vertreter kann jederzeit vom Stadtrat durch Beschluss 

widerrufen werden. 

 

Anlagenverzeichnis:   keine 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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